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VII. Haftung

1. 
Hat die Maske Fleet GmbH aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 
nach Maßgabe dieser Bedingungen für einen Schaden aufzukommen, der 
leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet sie beschränkt wie folgt: 

Die Haftung besteht nur bei Verletzung für die Erreichung des Vertrags-
zweckes wesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) und ist auf den bei 
Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Diese Be-
schränkung gilt nicht bei Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit. 
Soweit der Schaden durch eine vom Käufer für den betreffenden Schadenfall 
abgeschlossene Versicherung (ausgenommen Summenversicherung) gedeckt 
ist, haftet die Maske Fleet GmbH nur für etwaige damit verbundene 
Nachteile des Käufers, zum Beispiel höhere Versicherungsprämien oder Zins-
nachteile bis zur Schadenregulierung durch die Versicherung. Das gleiche gilt 
für Schäden, die durch einen Mangel verursacht worden sind. 

2. 
Unabhängig von einem Verschulden der Maske Fleet GmbH bleibt 
deren etwaige Haftung bei arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der 
Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffenheitsrisikos sowie nach dem 
Produkthaftungsgesetz unberührt. 

3. 
Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt III abschließend geregelt. 

4. 
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen der Maske Fleet GmbH für 
von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

VIII. Gerichtsstand

1. 
Sofern der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein 
öffentlichrechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, der bei Ab-
schluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt, ist ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche 
gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
Hamburg als Sitz der Maske Fleet GmbH. 

2.
Dies gilt gleichermaßen, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klagerhebung nicht bekannt ist. Im Übrigen 
gilt bei Ansprüchen der Maske Fleet GmbH gegen den privaten Käufer 
dessen Wohnsitz als Gerichtsstand. 

IX. Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie sonstigem 
vereinheitlichten internationalem Rechts. 

X. Schriftformklausel/Salvatorische Klausel

1. 
Sämtliche Vereinbarungen im Rahmen des Kaufvertragsabschlusses bedürfen 
der Schriftform. Dies gilt auch für etwaige Abweichungen vom Inhalt dieser 
Bedingungen. 

2. 
Sollten sich einzelne Bestimmungen des Kaufvertrages einschließlich dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen als ungültig herausstellen, so wird da-
durch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. In einem solchen 
Fall ist die ungültige Bestimmung durch die Vertragspartner möglichst so 
abzuändern oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung 
beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. 
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